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Bei der Auswahl strategischer Zukäu-

fe von Unternehmen spielt die ESG-Per-

formance eine wichtige Rolle. Der Börsi-

aner fragte bei Florian Kranebitter, Part-

ner bei FWP Rechtsanwälte, nach, warum 

das so ist und worauf Unternehmen ach-

ten müssen. 

Herr Kranebitter, ESG rangiert noch vor 

Rechtsstreitigkeiten unter den besten fünf 

der rechtlichen Themen bei Mergers & 

Acquisitions. Warum ist das so? – Es geht 

um die Wettbewerbsfähigkeit. ESG zu 

einem Kernthema zu machen ist nicht 

mehr bloß schick, sondern ein Muss, 

um den Shareholder-Value im Sinne der 

Wiederveräußerbarkeit des Unterneh-

mens zu steigern. Mängel im ESG-Be-

reich können auch Rechtsstreitigkeiten 

bedeuten, wie wir zuletzt beim Klima-

Urteil gegen Shell gesehen haben. 

Wo liegen die Herausforderungen für Un-

ternehmen? – Ich denke, sie wissen oft 

einfach nicht, wo sie beginnen sollen. 

Im Moment wird noch individuell ent-

schieden, welche Kriterien bei einer ESG 

Due Diligence geprüft werden. Im Prinzip 

geht es um eine Zielsetzung des Käufers. 

Das verkaufende Unternehmen sollte 

sich fragen: Wo könnten Käufer beson-

ders hohe ESG-Risiken sehen. Es kann 

kostengünstiger für Unternehmen sein, 

wenn sie sich den einen oder anderen Be-

reich vornehmen, bevor sie in den Markt 

gehen. Schon kleine Investments in das 

eigene ESG-Profil können sich im Kauf-

preis vielfach bezahlt machen. 

Welche Investments in das eigene ESG-Pro-

fil sind sinnvoll? – Es beginnt beim Re-

porting. Keines zu haben wäre der größ-

te Fehler. Selbst bei Unternehmen, die 

rechtlich nicht dazu verpflichtet wären, 

ist Reporting State of the Art. Speziell in 

Vorbereitung auf eine Transaktion ist die 

Aufbereitung einer strukturierten Daten-

lage zur ESG-Performance entscheidend.
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Bis Dezember 2021 müssen Mitgliedstaa-

ten die Hinweisgeber-Richtlinie der Eu-

ropäischen Union (EU) umsetzen. Ab die-

sem Zeitpunkt sind Unternehmen mit 

mehr als 250 Mitarbeitern verpflichtet, 

ein internes Hinweisgebersystem einzu-

richten. Ziel ist die sichere und anonyme 

Meldung von Verstößen und Missständen. 

„Österreich hat wie so oft bei der Umset-

zung von EU-Richtlinien noch gar nichts 

gemacht“, konstatiert Christoph Wolf, 

Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz, 

zum Börsianer. Die Anwaltskanzlei bietet 

Unternehmen ein Hinweisgeber-Tool an, 

das den rechtlichen Anforderungen ent-

spricht. Es werde derzeit noch diskutiert, 

ob sich die Umsetzung auch Tatbeständen 

öffnet, die über jene hinausgehen, die in 

der EU-Richtlinie genannt sind. Der Zu-

gang zum Whistleblower-System sollte so 

einfach wie möglich gestaltet werden. „So 

kann sich das Unternehmen selbst um die 

Aufarbeitung des Problems kümmern“, 

schiebt CMS-Partner Oliver Werner nach.

SO GEHT IN ZUKUNFT  
WHISTLEBLOWING

KEIN MIETERLASS  
WEGEN LOCKDOWNS

In der Schweiz erging unlängst die 
erste Entscheidung im Zusammen-
hang mit dem Mieterlass während 
der Lockdown-Zeiträume und der 
damit einhergehenden behördlich 
angeordneten Betriebsschließun-
gen. Der Entscheidung zufolge ist 
es auf jeden Fall nicht schon im 
Vorhinein klar, dass die Nachteile 
aufgrund der behördlich verord-
neten Betriebsschließungen groß 
genug sind, um einen Mieterlass 
zugesprochen zu bekommen. Ein 
Mietvertrag ist eine Vereinbarung, 
aufgrund derer der Vermieter 
Räumlichkeiten überlässt, in denen 
der Mieter seiner Geschäftstätigkeit 
nachgehen kann. Die Geschäfts-
tätigkeit ist jedoch, außer im Falle 
von besonderen Zusicherungen, 
nicht Bestandteil des Mietvertrags 
und somit der Sphäre des Mieters 
zuzurechnen. Sind die Auswir-
kungen besonders gravierend, ist 
eine Mietzinsanpassung wegen 
Veränderung wesentlicher Umstän-
de möglich. Auf jeden Fall ist eine 
Einzelfallbeurteilung und Interes-
senabwägung beider Parteien not-
wendig, die auf Mieterseite auch die 
Offenlegung der Geschäftszahlen 
erfordert. Die Offenlegung zu ver-
weigern ist sein gutes Recht, jedoch 
hat er dann hinzunehmen, dass die 
Grundlage einer Mietzinsanpas-
sung fehlt. Eine höchstgerichtliche 
Entscheidung, wie derartige Fälle in 
Österreich zu beurteilen sind, steht 
bisher noch aus.
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Die Österreichische Post ist im ständigen Auf und Ab des Kapitalmarktes ein  
zuverlässiger, attraktiver Dividendentitel. Auf Basis des soliden Kerngeschäftes  
und eines starken Cashflows soll nachhaltig eine Dividende von mindestens 75 %  
des Nettoergebnisses ausgeschüttet werden. Nähere Informationen unter post.at/ir

In turbulenten Zeiten steht Verlässlichkeit 
besonders hoch im Kurs.
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